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Hochschule :i 
l<empten •·
Univers1ty of Applied Sei ,-u_" 

Satzung des Promotionszentrums 
,,Transformation und nachhaltige Entwicklung" 

der Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten 

vom 14. November 2024 

Aufgrund von Art. 9 Satz 1 in Verbindung mit Art. 96 Abs. 7 Satz 6 und Art. 84 Abs. 2 Satz 1 

des Bayerischen Hochschulinnovationsgesetzes (BayHIG) vom 05. August 2022 (GVBI. S. 

414, BayRS 2210-1-3-WK) erlässt die Hochschule für angewandte Wissenschaften 

Kempten, in der Folge als Hochschule Kempten bezeichnet, folgende 

Satzung: 

§ 1 Aufgabe und Mitglieder des Promotionszentrum

(1) Zur organisatorischen Durchführung von Promotionsverfahren und der Beratung von

Promovierenden wird ein Promotionszentrum eingerichtet.

(2) Das Promotionszentrum unterstützt alle beteiligten Einrichtungen der Hochschule, der 

promotionsinteressierten Studierenden, der Doktorandinnen und Doktoranden sowie der sie

betreuenden Professorinnen und Professoren bei der Beratung, Betreuung und
wissenschaftlichen Weiterbildung zur Förderung von Promotionen.

(3) 1 Dem Promotionszentrum können Professorinnen und Professoren angehören, bei

welchen die Voraussetzungen des § 13 Abs. 2 und 3 Ausführungsverordnung zum BayHIG

(AVBayHIG) erfüllt sind. 2Die Feststellung erfolgt durch den Lenkungskreis.

§ 2 Leitung des Promotionszentrums

(1) 1Die Mitglieder des Promotionszentrums wählen aus ihrem Kreis die Leiterin oder den

Leiter des Promotionszentrums sowie eine stellvertretende Leiterin oder einen

stellvertretenden Leiter für eine Amtszeit von drei Jahren (Leitung). 2Hierzu wird ein

Wahlausschuss, bestehend aus drei Mitgliedern des Promotionszentrums, gebildet. 3Der

Wahlausschuss setzt den Mitgliedern des Promotionszentrums eine angemessene Frist zur

Einreichung von Wahlvorschlägen. 4Jedes Mitglied des Promotionszentrums kann dem

Wahlausschuss eine Kandidatin oder einen Kandidaten vorschlagen. 5Nach Ablauf der

Einreichungsfrist übermittelt der Wahlausschuss die Namen der Kandidatinnen und

Kandidaten der Hochschulleitung zur Herstellung des Einvernehmens. 6Zur Wahl stehen die
Kandidatinnen und Kandidaten, die das Einvernehmen der Hochschulleitung erhalten haben.

(2) 1 Der Leitung obliegt die Vertretung des Promotionszentrums. 2Sie macht Vorschläge und 
entwickelt Konzepte zur strategischen Ausrichtung des Promotionszentrums. 
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